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Die Administral Anstalt ist eine in Triesen domizilierte, von der Liechtensteinischen Regierung 

zu gelassene Treuhandgesellschaft, die unter anderem berechtigt ist, Sitz- und Holdinggesel-

lschaften zu gründen und zu verwalten. Errichtet wurde sie 1957 von Dr.iur. Ivo Beck. Dieser 

war der Sohn von Dr.iur. Wilhelm Beck, der zu Beginn der 20er-Jahre des letzten Jahrhun-

derts mit der Redaktion des «Personen und Gesellschaftsrechtes» betraut war und mit diesem 

Gesetzeswerk den Grundstein für das Treuhandwesen in Liechtenstein gelegt hat. Der Gesell-

schaftszweck der Administral Anstalt liegt unter anderem in der Errichtung und Verwal tung 

von Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie Trusts und in der Übernahme von 
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Administral Anstalt liegt unter anderem in der 

Errichtung und Verwal tung von Gesellschaften 

mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie Trusts 

und in der Übernahme von Mandaten im Bereich 

der Buchhaltung.

Die Möglichkeiten einer engen Zusammenarbeit 

zwischen der Administral Anstalt, der Accurata 

Treuhand- und Revisions-AG, der Advocatur 

Sprenger & Partner AG sowie der Asseta Vermö-

gensverwaltung AG gewährleisten unserer inter-

nationalen Klientel stets massgeschneiderte, 

umfassende und innovative Dienstleistungen. 

Modernste Kommunikationsmittel und EDV-

Einrichtungen unter stützen unsere Tätigkeiten 

effi zient.

Mit dieser Broschüre und dem separat erhältli-

chen Kurzüberblick über die fünf gebräuchlisten 

Vermögensträger der Praxis erhalten Sie einen 

ersten Einblick in das liechtensteinische Gesell-

schaftswesen.

Gemäss Art. 2 der geltenden Verfassung aus dem 

Jahre 1921 ist Liechtenstein «eine konstitutio-

nelle Erbmonarchie auf demokratischer und par-

lamentarischer Grundlage».

Liechtenstein verfügt über eine eigene Rechts-

ordnung, welche allerdings grösstenteils nicht 

eigenen Ursprungs ist, sondern aus Österreich 

und der Schweiz übernommen wurde. Die liech-

tensteinische Rechtsordnung weicht aber in 

Einzelheiten von den Vorbildern ab, so dass zur 

Durchsetzung von Ansprüchen die Auseinander-

setzung mit den spezifi schen Regelungen der 

liechtensteinischen Gesetze notwendig ist. Es 

entspricht der rechtsstaatlichen Tradition des 

Landes, dass praktisch keine Enteignungs- oder 

Verstaatlichungsgefahr besteht.

«Die liechtensteinische Rechtsordnung 

gewährleistet in einem umfangreichen Masse 

die Geheimsphäre seiner Bewohner 

und von Personen, die im Land geschäftliche 

Interessen verfolgen.»

Die Menschenrechte werden gemäss der Europäi-

schen Menschenrechtskonvention, die in Liech-

tenstein seit 1982 gilt, auch im Rahmen der Indi-

vidualbeschwerde geschützt. Zudem enthält die 

Verfassung einen Katalog der klassischen Frei-

heitsrechte, die durch einen Verfassungsgerichts-

hof wirksam geschützt werden.

Vorwort

Die Administral Anstalt ist eine in Triesen domi-

zilierte, von der Liechtensteinischen Regierung 

zu gelassene Treuhandgesellschaft, die unter an-

derem berechtigt ist, Sitz- und Holdinggesell-

schaften zu gründen und zu verwalten. Errichtet 

wurde sie 1957 von Dr.iur. Ivo Beck. Dieser war 

der Sohn von Dr.iur. Wilhelm Beck, der zu Beginn 

der 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts mit der 

Redaktion des «Personen und Gesellschaftsrech-

tes» betraut war und mit diesem Gesetzeswerk 

den Grundstein für das Treuhandwesen in Liech-

tenstein gelegt hat. Der Gesellschaftszweck der 

Rahmenbedingungen

1. Allgemeine Grundlagen

Die geographische Lage Liechtensteins in der 

Mitte Europas zwischen Österreich und der 

Schweiz, gute 40 Kilometer südlich des Boden-

sees im oberen Rheintal, hat das Land, verbunden 

mit weiteren positiven Rahmenbedingungen, seit 

dem Ende des 2. Weltkrieges zu einem wichtigen 

europäischen Finanzplatz werden lassen.

Liechtenstein erfreut sich einer stabilen poli-

tischen Situation ohne nennenswerte soziale 

Span nungen.

Die liberal ausgestaltete Wirtschafts- und Sozial-

politik entspricht dem konservativen, sozial span-

nungslosen politischen Grundklima. Der Staat 

enthält sich aller nicht dringend gebotenen Ein-

griffe. Die Zugehörigkeit zum schweizerischen 

Wirtschaftsgebiet aufgrund des Zollvertrages 

aus dem Jahre 1923 hat eine lange Tradition. 

Dieser Zollvertrag wurde anlässlich des EWR-

Beitritts im Jahre 1995 an die neue Situation an-

gepasst. 
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2. Liechtenstein in der Staaten-
gemeinschaft

Liechtenstein besteht seit 1719 als Fürstentum 

und ist seit 1806 als souveräner Staat in der Staa-

tengemeinschaft anerkannt.

Bereits 1950 trat Liechtenstein dem Statut des 

Internationalen Gerichtshofes in Den Haag bei 

und wurde 40 Jahre später – im September 1990 – 

Vollmitglied der Vereinten Nationen (UNO). 

1960 folgte der Beitritt als vorerst ein durch die 

Schweiz assoziiertes und seit 1991 selbststän-

diges Mitglied der Europäischen Freihandels-

Assoziation (EFTA). 1978 erhielt Liechtenstein 

Sitz und Stimme im Europarat. Seit 1995 zählt 

Liechtenstein zu den Mitgliedern des Abkom-

mens zur Errichtung der Welthandelsorganisa-

tion (WTO). Mit verschiedenen Staaten hat das 

Fürstentum Liechtenstein bi- und multilaterale 

Abkommen abgeschlossen. Das Land ist heute 

ein souveränes, selbstständiges Mitglied der 

Staatenfamilie mit voller völkerrechtlicher Hand-

lungsfähigkeit und Akzeptanz. 

Am 1. Mai 1995 ist Liechtenstein dem Europäi-

schen Wirtschaftsraum (EWR) beigetreten. Da-

für wurde, zusammen mit Norwegen und Island, 

mit der EU ein Staatsvertrag abgeschlossen. Ein 

Beitritt zur Europäischen Union (EU) wird nicht 

in Erwägung gezogen. Der aufgrund des EWR-

Die Rechtspfl ege erfolgt durch unabhängige 

Gerichte. Die Gesetzgebung steht dem Landtag 

(Parlament) mit 25 Abgeordneten und dem 

Fürsten zu. Die Verwaltung wird von der fünf-

köpfi gen Regierung und den ihr unterstellten 

Ämtern und Dienststellen besorgt, wobei diese 

der verwaltungsgerichtlichen Kontrolle durch 

den Verwaltungsgerichtshof (VHG) unterliegen. 

Die Verfassung von 1921 verwirklicht die Grund-

sätze der Gewaltentrennung.

Die liechtensteinische Rechtsordnung gewähr-

leistet in einem umfangreichen Masse die Ge-

heimsphäre seiner Bewohner und von Personen, 

die im Land geschäftliche Interessen verfolgen. 

Ausdruck dieses Persönlichkeitsschutzes sind 

das Steuergeheimnis, das Bankgeheimnis, das 

Berufsgeheimnis der Rechtsanwälte, Treuhänder 

und Wirtschaftsprüfer, sowie allgemein das Ge-

schäfts- und Betriebsgeheimnis. 

Werden die liechtensteinische Gerichte von aus-

ländischen Strafverfolgungsbehörden um Rechts-

hilfe in Strafsachen ersucht, so wird dieselbe 

nach den Vorschriften des Europäischen Über-

einkommens über Rechtshilfe in Strafsachen, des 

liechtensteinischen Gesetzes über die Rechts-

hilfe in Strafsachen und gemäss den Vorschriften 

spezieller bilateraler Rechtshilfeabkommen ge-

währt. Seit 1988 ist ein modernes Strafgesetz-

buch in Kraft. Der Handel mit Drogen sowie mit 

Nuklear- und Kriegsmaterial ist verboten.

Weitere Gesetze unterbinden die Geldwäscherei 

und die Erscheinungsformen der organisier ten 

Kriminalität, indem den liechtensteinischen 

Banken, Rechtsanwälten und Treuhändern weit-

gehende Sorgfaltspfl ichten bei der Abklärung 

der Identität der Klienten und der Herkunft der 

Gelder auferlegt werden. Finanztransaktionen 

müssen auch materiell geprüft werden.

Das liechtensteinische Gesellschaftsrecht ist seit 

Einführung des Personen- und Gesellschafts-

rechtes (PGR) im Jahre 1926 mit dem darin inte-

grierten Gesetz über das Treuunternehmen (TrUG) 

aus dem Jahre 1928 sehr liberal ausgestaltet. Die 

seitherige Rechtsentwicklung hat einige Akzent-

verschiebungen und Einschränkungen gebracht, 

die jedoch dem liberalen Grundsatz keinen Ab-

bruch getan haben. Der Beitritt des Landes zum 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) hat zudem 

einige Anpassungen erfordert, die aber die be-

stehende liberale Grundstruktur nicht wesent-

lich verändert haben.

Das Stiftungsrecht wird derzeit umfassend no-

velliert, wobei die bisherigen Vorteile der liech-

tensteinischen Stiftung erhalten bleiben sollen.

Beitritts modifi zierte Zollvertrag mit der Schweiz 

wurde von der Europäischen Union (EU) gebil-

ligt. Für das Land bedeutet die Teilnahme am 

erweiterten europäischen Binnenmarkt eine 

neue Herausforderung in einer sich schnell än-

dernden Zeit.

«Liechtenstein besteht seit 1719 als Fürsten-

tum und ist seit 1806 als souveräner Staat 

in der Staaten gemeinschaft anerkannt.»

Die Mitwirkung in den europäischen Gremien 

bringt eine weitere Aufwertung des Landes und 

eine Anerkennung der liechtensteinischen politi-

schen und zivilrechtlichen Institutionen mit sich. 

Auch wenn im liechtensteinischen Gesellschafts-

recht gewisse Anpassungen an europäische Nor-

men erfolgen, wird es sein individuelles Gepräge 

erhalten. Vor allem die steuerlichen Standort-

vorteile werden durch das EWR-Recht nicht in 

Frage gestellt, da die Steuerharmonisierung nicht 

Gegenstand des EWR-Abkommens ist. Eine Än-

derung der steuerlichen Rahmenbedingungen in 

Liechtenstein steht derzeit nicht zur Debatte, 

obwohl seit einiger Zeit über eine Novellierung 

des Steuerrechts nachgedacht wird.
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Die 

Vor-

schriften 

über die 

Gründung von 

Gesellschaften, 

die Errichtung von 

Trusts und die Verwal-

tung derartiger Rechts-

träger sind vergleichsweise 

liberal ausgestaltet und lassen 

dem unternehmerischen Menschen brei-

ten Raum für seine wirtschaftliche Entfaltung. Die 

Kosten sind moderat und im Rahmen einer Kosten-Nutzen-

Rechnung wenig ins Gewicht fallend. Behördliche Formalitäten sind auf 

ein Minimum beschränkt. Die Kleinheit des Landes garantiert kurze Wege. Die 

gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen sind grosszügig und die Ausgestaltung der Beteili-

gungspapiere ist ausgesprochen fl exibel. Die freie Wahl eines umfassenden Gesellschaftszweckes sowie der 

Ausschluss der persönlichen Haftung neben der Haftung des Gesellschaftsvermögens sind weitere Vorteile. Nicht nur 

der Kaufmann oder der Unternehmer weiss die Vorteile Liechtensteins zu schätzen. Vielfach steht das Interesse an der Wahrung 
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Kapital steuer ist auf tiefem Niveau festgesetzt. 

Das Steuergeheimnis hat in Liechtenstein einen 

sehr hohen Stellenwert.

Die Vorschriften über die Gründung von Gesell-

schaften, die Errichtung von Trusts und die Ver-

waltung derartiger Rechtsträger sind vergleichs-

weise liberal ausgestaltet und lassen dem unter-

nehmerischen Menschen breiten Raum für seine 

wirtschaftliche Entfaltung. Die Kosten sind mo-

derat und im Rahmen einer Kosten-Nutzen-

Rechnung wenig ins Gewicht fallend. Behördli-

che Formalitäten sind auf ein Minimum be-

schränkt. Die Kleinheit des Landes garantiert 

kurze Wege. Die gesellschaftsrechtlichen Rah-

menbedingungen sind grosszügig und die Ausge-

staltung der Beteiligungspapiere ist ausgespro-

chen fl exibel. Die freie Wahl eines umfassenden 

Gesellschaftszweckes sowie der Ausschluss der 

persönlichen Haftung neben der Haftung des 

Gesellschaftsvermögens sind weitere Vorteile.

Nicht nur der Kaufmann oder der Unternehmer 

weiss die Vorteile Liechtensteins zu schätzen. 

Vielfach steht das Interesse an der Wahrung von 

Familienvermögen oder die Altersvorsorge im 

Vordergrund. Durch den Einsatz von Stiftungen, 

Trusts oder ähnlichen Strukturen können über 

Generationen hinweg die Erhaltung und das Ge-

deihen des erworbenen Familienvermögens ge-

währleistet werden.

3. Liechtenstein als Finanzdienst-
leistungszentrum

Seit Jahrzehnten haben sich ausländische Ge-

schäftsleute und Unternehmen veranlasst gese-

hen, die Standortvorteile Liechtensteins bei der 

Gestaltung ihrer Geschäftsbeziehungen durch 

die Errichtung von Sitz- und Holdinggesellschaf-

ten zu nutzen. Die Lage in der Mitte Europas, die 

Sprachkenntnisse sowie die fachliche Kompetenz 

und Zuverlässigkeit der liechtensteinischen Ge-

sprächspartner und die liberalen Randbedingun-

gen erlauben es, die Interessen der Klienten 

durch Einschaltung einer liechtensteinischen Ge-

sellschaft zu koordinieren und zu lenken.

«Investitionen und Niederlassungen von 

Holdinggesellschaften werden durch 

eine vorteilhafte Gestaltung und 

Handhabung des Steuer- und Gesellschafts-

rechts begünstigt.»

Investitionen und Niederlassungen von Holding-

gesellschaften werden durch eine vorteilhafte 

Gestaltung und Handhabung des Steuer- und 

Gesellschaftsrechts begünstigt. So sind die Er-

träge von Kapitalgesellschaften und Gewinnaus-

schüttungen aus allen liechtensteinischen Ge-

sellschaftsformen, ausgenommen bei der Akti-

engesellschaft und der GmbH, steuerfrei. Die 

Liechtenstein besitzt eine moderne und leis-

tungsfähige Infrastruktur mit entsprechenden 

Verkehrsmitteln und Telekommunikationsein-

richtungen. Das Bankwesen untersteht einer ei-

genständigen Bankengesetzgebung und orien-

tiert sich am hohen Standard der benachbarten 

Schweiz.

«Nicht nur der Kaufmann oder der Unter-

nehmer weiss die Vorteile Liechtensteins 

zu schätzen. Vielfach steht das Interesse an 

der Wahrung von Familienvermögen 

oder die Altersvorsorge im Vordergrund.»

Die im «Gesellschaftswesen», also in demjenigen 

Teil des Dienstleistungsbereiches, der mit der 

Errichtung und Verwaltung von Sitzgesellschaf-

ten, Holdingunternehmen und Trusts befasst ist, 

tätigen Personen unterstehen der obergericht-

lichen Aufsicht und einer Standesordnung. 

Rechtsanwälte, Treuhänder und Wirtschafts-

prüfer müssen über eine qualifi zierte Ausbildung 

verfügen und unterstehen der Kontrolle der Fi-

nanzmarktaufsicht.

4. Niederlassung und Tätigkeit 
in Liechtenstein

Wegen der räumlichen und personellen Kleinheit 

der liechtensteinischen Verhältnisse ist der Zu-

zug von Ausländern durch eine restriktive Aus-

länderpolitik sehr beschränkt. Der Erwerb des 

knappen Grund und Bodens ist praktisch nur 

mehr für aktuelle Wohnbedürfnisse möglich. Ge-

wisse unter nehmerische Tätigkeiten in Liechten-

stein sind nur Inländern und diesen gleichgestell-

ten Personen ge stattet. Der Beitritt zum EWR hat 

in dieser Hinsicht einige Veränderungen im Sinne 

einer Lockerung gebracht und die Bürger der an-

deren EWR-Staaten den Inländern gleichgestellt. 

Der kurzfristige Erwerb der liechtensteinischen 

Staatsbürgerschaft ist praktisch unmöglich und 

setzt in der Praxis einen langjährigen Wohnsitz 

im Lande, die Aufgabe der bisherigen Staatsbür-

gerschaft und volle soziale Integration voraus.
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ner sehr sorgfältigen Planung. Derartige Struktu-

rierungen sollten nur nach eingehender Prüfung 

der steuerlich relevanten Gesichtspunkte, vor 

allem im Wohnsitzstaat des wirtschaftlich Be-

rechtigten, ins Auge gefasst werden.

Sitzgesellschaften ist es gestattet, ein Büro mit 

Verwaltungsaufgaben zu betreiben, etwa für die 

Erledigung anfallender Korrespondenz mit Ge-

schäftspartnern, Banken, Telefon- und Telefax-

bedienung, Fakturierung samt Führung der eige-

nen Buchhaltung, sowie die dafür notwendigen 

Arbeitskräfte anzustellen.

Ausländische Angestellte in Büros von Sitzge-

sellschaften unterliegen der strengen Ausländer-

gesetzgebung. Alle Arbeitnehmer von Sitzgesell-

schaften sind durch die Arbeitnehmerschutz-

bestimmungen geschützt. Es müssen für sie 

Lohn steuern und die Beiträge an die Sozial- und 

anderen obligatorischen Versicherungen abge-

führt werden.

Vielfältig sind in der Praxis die statutarischen 

Zwecke, die von Sitzgesellschaften verfolgt wer-

den. Gängig ist eine Zweckumschreibung wie 

«Handels- und Rechtsgeschäfte aller Art». 

Im Rahmen von Gesetz, Sitte, Anstand und Moral 

kann eine Sitzgesellschaft jede Geschäftstätig-

keit ausüben. Zu beachten sind Einschränkungen 

etwa im Bereiche der Ehevermittlung, Pornogra-

phie, Kettenbriefaktionen, Glücksspiele, Banken, 

Finanz- und Versicherungsgeschäfte, Investment-

unternehmen, Vermögensverwaltung und Versand 

unbestellter Telefon- oder Telefaxverzeichnisse 

sowie Handel mit Heilmitteln.

Grosse Bedeutung haben die Holdinggesellschaf-

ten, die vorwiegend die Vermögensverwaltung in 

Form von direkten Beteiligungen oder der dau-

ernden Verwaltung von Beteiligungen an ande-

ren Unternehmen bezwecken.

Sitz- und Holdinggesellschaften sind in der Praxis 

als Aktiengesellschaften, Anstalten, Stiftungen, 

Treuunternehmen oder Trusts ausgestaltet.

7. Steuerliche Behandlung von 
Sitz- und Holdinggesellschaften

Sitz- und Holdinggesellschaften geniessen in 

Liechtenstein eine privilegierte steuerliche Be-

handlung. Sie entrichten lediglich eine verhältnis-

mässig geringe Kapitalsteuer und im Falle der 

Aktiengesellschaft oder GmbH eine Quellen-

steuer von 4 % auf Gewinnausschüttungen und 

Liquidationsüberschüsse (Couponsteuer genannt), 

sind aber von allen Ertrags-, Gewerbe- und der-

gleichen Steuern befreit. Für die genannten 

Gesellschaftsformen hat die 1995 nach schwei-

zerischem Vorbild in Liechtenstein eingeführte 

Mehrwertsteuer als indirekte Steuer eine grosse 

praktische Bedeutung.

Früher wurde Ausländern die Bewilligung zur 

Eröffnung von gewerblichen und industriellen 

Be trieben oder zum längeren Aufenthalt im Land 

nur ausnahmsweise erteilt. 

Seit dem Beitritt zum EWR sind Bürger aus EWR-

Mitgliedstaaten – dazu zählen alle EU-Bürger 

sowie derzeit norwegische und isländische 

Staatsangehörige – den Inländern gleichgestellt, 

nicht aber Ausländer ausserhalb des EWR. Für 

Schweizer Bürger gelten die Vaduzer Konventio-

nen, die diese den EWR-Bürgern weitestgehend 

gleichstellen.

5. Im Inland tätige Gesellschaften

Liechtenstein hat eine restriktive Gewerbegesetz-

gebung. Die Tätigkeit von juristischen Personen 

auf dem Gebiet des Fürstentums Liechtenstein 

bedarf einer Bewilligung der Regierung (Gewerbe-

bewilligung), die nur bei Vorliegen der gesetzli-

chen Voraussetzungen erteilt wird. 

«Die Tätigkeit von juristischen Personen 

auf dem Gebiet des Fürstentums 

Liechtenstein bedarf einer Bewilligung 

der Regierung.»

Die betreffende Gesellschaft muss unter anderem 

inländisch (oder von Bürgern aus EWR-Mitglied-

staaten) beherrscht sein und muss über einen 

«qualifi zierten» Geschäftsführer verfügen. Für 

Schweizer Bürger gelten auch diesbezüglich die 

genannten Vaduzer Konventionen.

6. Sitz- und Holdinggesellschaften

Eine Gesellschaft, die ohne Geschäftstätigkeit 

lediglich ihren Sitz in Liechtenstein hat, wird als 

Sitzgesellschaft bezeichnet. Sitzgesellschaften sind 

gegenüber den in Liechtenstein tätigen Gesell-

schaften steuerlich wesentlich begünstigt, dürfen 

aber auf dem Gebiet des Fürstentums Liechten-

stein keine Tätigkeiten entfalten. Ausgeschlossen 

sind auch Betriebsstätten, Zweigniederlassungen, 

industrielle und gewerbliche Anlagen, Einkaufs- 

und Verkaufsstellen, Warenlager, ständige Ein-

richtungen zur Ausübung eines freien Berufes 

oder für die Ausführung von Bauten.

Für Gesellschaften mit einem internationalen 

Tätigkeitsfeld genügt es, lediglich einen Sitz in 

Liechtenstein zu haben und sich nach den liech-

tensteinischen Vorschriften zu konstituieren. 

Sofern ein internationaler Sachverhalt, wie etwa 

der Handel in verschiedenen ausländischen Län-

dern gegeben ist, kann das Steuergefälle in den 

betroffenen Staaten optimal genutzt werden. 

Handelsgeschäfte hingegen, die einen Bezug 

zum Wohnsitzstaat des wirtschaftlich Berechtig-

ten einer liechtensteinischen Gesellschaft haben, 

bedürfen aufgrund der zunehmenden Komplexi-

tät der steuerlichen Regelungen im Ausland ei-
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– Beteiligungen durch die Verwaltung von 

Aktien oder Anteilen an ausländischen 

Unternehmungen gehalten

– Die wirtschaftliche Leitung insbesondere durch 

Steuerung und Koordinierung 

des Ein- und Verkaufs, der Produktion und 

Werbung erreicht

– Die Kreditgewährung an Tochterunternehmen, 

die Finanzierung anderer Unternehmen 

ermöglicht

– Das Halten von Immobilien, die Ansammlung 

von Liegenschaftserträgen, die Verwertung 

von Patent-, Marken-, Muster- und Modell-, 

Autoren- und ähnlichen immateriellen Rech ten 

durch Lizenzgesellschaften ermöglicht

– Die Weitergabe von Know-how durch eine 

Beratungsgesellschaft, die allenfalls auch im 

Ausland technisches und wissenschaftliches 

Personal zur Verfügung stellt, ermöglicht

– Dienstleistungsunternehmen aller Art, die den 

internationalen Handel – sei es als Zwischen-

händler auf eigene Rechnung oder aber als 

Vermittler – bezwecken, zusammengefasst, 

verwaltet und kontrolliert

Neben diesen wirtschaftlichen Funktionen eig-

nen sich Sitz- und Holdinggesellschaften aber 

auch zur Strukturierung, Verwaltung und Anlage 

sowie Verteilung der Vermögenserträge zu Zwe-

cken der Familienvorsorge und der Erhaltung des 

Familienvermögens. Auch gemeinnützige Zwe-

cke sind zulässig.

Im Rahmen von Familienstiftungen oder family 

trusts können generationsübergreifende Verfü-

gun gen und Nachfolgeregelungen getroffen wer-

den.

«Die Sitzgesellschaft ist gegenüber den in 

Liechtenstein tätigen Gesellschaften 

steuerlich wesentlich begünstigt, unterliegt 

geringeren Formvorschriften und darf auf 

dem Gebiet des Fürstentums Liechtenstein 

keine Tätigkeiten entfalten.»

Aus grundsätzlichen Überlegungen sollte bei der 

Errichtung eines liechtensteinischen Vermögens-

trägers darauf geachtet werden, dass erbrechtli-

che Pfl ichtteilsansprüche naher Angehöriger des 

wirtschaftlich Berechtigten und ehegüterrecht-

liche Vorschriften durch die Einbringung von 

Vermögen in den liechtensteinischen Rechtsträ-

ger nicht verletzt werden. Diese Vorsichtsmass-

nahme reduziert das Konfl iktpotential nach dem 

Tod des wirtschaftlich Berechtigten erheblich. 

Als selbständige juristische Personen oder auf-

grund der Verselbständigung des Vermögens 

bieten Stiftungen, Anstalten, Treuunternehmen 

und Trusts durch eine erhöhte Anonymität, Kon-

tinuität, professionelle Verwaltung und Verlage-

rung der tatsächlichen Verwaltungsaktivität 

nach Liechtenstein wesentliche Vorteile gegenü-

ber vertraulichen Bankkonten.

Vordergründig mag es als Nachteil erscheinen, 

dass Liechtenstein mit Wirkung für Sitz- und 

Hol dinggesellschaften keinerlei Doppelbesteue-

rungs abkommen mit ausländischen Staaten ab-

geschlossen hat, und ausländische Quellensteu-

ern auf Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren 

deshalb ungeschmälert bei Zahlungen nach 

Liechtenstein anfallen. Andererseits gibt es aus 

diesem Grunde aber auch keine Auskunftspfl ich-

ten, die der hiesigen Steuerverwaltung bei der 

Durchführung von Doppelbesteuerungsabkom-

men gegen über ausländischen Behörden obliegen 

würden. Einkünfte aus Betriebsstätten liechten-

steinischer Gesellschaften im Ausland, allgemein 

Erträge aus ländischer Herkunft, insbesondere aus 

ausländischem Liegenschaftsbesitz und ähnlichen 

Tatbeständen, unterliegen den Steuern im jewei-

ligen Ursprungsland nach den dort gültigen 

Steuer gesetzen.

Eine effi ziente Steuerplanung muss in jedem Fall 

auf die obgenannten Besonderheiten Rücksicht 

nehmen.

8. Praktischer Einsatz von Sitz- und 
Holdinggesellschaften

Der praktische Einsatz von Sitz- und Holding-

gesellschaften weist eine breite Palette von 

möglichen Tätigkeiten auf.

«Grosse Bedeutung haben die Holding-

gesellschaften, die vorwiegend die Vermögens-

verwaltung in Form von direkten 

Beteiligungen oder der dauernden 

Verwaltung von Beteiligungen an anderen 

Unternehmen bezwecken.»

Mittels Sitz- und Holdinggesellschaften werden 

vielfach wirtschaftliche Interessen und Vermögen 

strukturiert, zusammengefasst und unter einheit-

licher Leitung verwaltet. Sie erhalten Zufl üsse aus 

Erträgen von im Ausland gelegenen Vermögens-

werten (Kapitalanlagen, Liegenschaften, Unter-

nehmungen, immateriellen Gütern usw.), aus 

abgewickelten Geschäften, aus erbrachten Dienst-

leistungen oder aus der Auswertung gewerb-

lichen Eigentums. Auch wenn die Erträge im 

Ausland einer allfälligen Quellensteuer unterlie-

gen, entfällt eine solche in Liechtenstein und es 

können die vorteilhaften steuerlichen Rahmen-

bedingungen genutzt werden. 

Durch den Einsatz von Holdinggesellschaften 

werden:
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tragung ins Handelsregister anzumelden. Eine tragung ins Handelsregister anzumelden. Eine 

Verpfl ichtung zur Eintragung besteht dann nicht, Verpfl ichtung zur Eintragung besteht dann nicht, 

wenn eine Ausfertigung oder beglaubigte Ab-

schrift der Begründungsurkunde des Treuhand-

verhältnisses innert der Frist von zwölf Monaten verhältnisses innert der Frist von zwölf Monaten 

beim Handelsregister hinterlegt wird. 

Eintragung oder Hinterlegung sind bei den Treu-

händerschaften zwei Optionen, unter denen frei händerschaften zwei Optionen, unter denen frei 

gewählt werden kann. Bei den in der Praxis am gewählt werden kann. Bei den in der Praxis am 

häufi gsten vorkommenden Stiftungen, die beim häufi gsten vorkommenden Stiftungen, die beim 

Handelsregister hinterlegt sind, ist auch die frei-

willige Eintragung zulässig und möglich.

3. Zweckbestimmung

Eine Aktiengesellschaft, eine Anstalt oder ein Eine Aktiengesellschaft, eine Anstalt oder ein 

Treuunternehmen kann jeden beliebigen, gesetz-

lich zulässigen Zweck verfolgen.

«Eine Aktiengesellschaft, eine Anstalt oder 

ein Treuunternehmen kann jeden beliebigen, 

gesetzlich zulässigen Zweck verfolgen.»

Die Statuten müssen diesen Zweck im Allgemeinen 

oder im Besonderen umschreiben. Bei Sitzgesell-

schaften werden sehr weit gefasste Zweck um-

schreibungen vom Handelsregister akzeptiert.

Stiftungen dürfen nur einen nicht kommerziellen Stiftungen dürfen nur einen nicht kommerziellen 

Zweck verfolgen. Ausnahmsweise ist zur Errei-

chung desselben als untergeordneter Neben-

zweck der Betrieb eines nach kaufmännischer 

Art geführten Gewerbes erlaubt (Unternehmens-

stiftung). Mittels einer Treuhänderschaft (Trust) 

kann keine kaufmännische Tätigkeit ausgeübt 

werden.

Hinsichtlich der Tätigkeit und des Zwecks ist 

beim Betrieb einer Anstalt, eines Treuunterneh-

mens oder einer im Handelsregister eingetrage-

nen Stiftung wesentlich, ob sie ein nach kauf-

männischer Art geführtes Gewerbe (tatsächlich) 

betreiben oder ob es deren Zweckumschreibung 

in den Statuten auch nur zulässt (ohne tatsäch-

lichen derartigen Betrieb). Trifft eine dieser bei-

den Varianten zu, so ist der Steuerverwaltung 

jährlich eine Jahresrechnung einzureichen, wel-

che vorgängig von einer Revisionsstelle zu prü-

fen ist. Das Gesetz spricht von Bilanzvorlage-

pfl icht.

Betreibt hingegen das Unternehmen lediglich die 

Anlage und Verwaltung von Vermögen aller Art, 

Halten von Beteiligungen oder anderen Rechten 

sowie alle damit zusammenhängenden Ge-

schäfte, jedoch unter Ausschluss des Betriebes 

eines nach kaufmännischer Art geführten Ge-

werbes, und ergibt sich aus dem Zweck, dass ein 

solcher Betrieb auch nicht vorgesehen ist, so un-

tersteht ein solches Unternehmen lediglich der 

weniger weitgehenden Deklarationspfl icht. Der 

Verwaltungsrat hat dafür zu sorgen, dass die 

Gesellschaftsrechtliche 
Grundlagen 

1. Übersicht der in der Praxis am häufi gs-
ten verwendeten Vermögensträger

Aus verschiedenen Gründen haben sich in der 

liechtensteinischen Praxis nachfolgende Rechts-

formen durchgesetzt:

– Aktiengesellschaft

– Anstalt

– Stiftung

– Treuunternehmen

– Treuhänderschaft

Eine Übersicht über die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede dieser in der Praxis beliebtesten 

Vermögensträger gibt der separat beiliegende 

oder bei der Administral Anstalt zu beziehende 

Kurzüberblick.

2. Eintragungs- oder 
Hinterlegungspfl icht

2.1 Grundsatz

Aktiengesellschaften, Anstalten und Treuunter-

nehmen sowie gemeinnützige Stiftungen entste-

hen und erlangen das Recht der Persönlichkeit 

erst mit der Eintragung ins Öffentlichkeitsregis-

ter. Das Grundbuch- und Öffentlichkeitsregister 

entspricht im hier interessierenden Zusammen-

hang dem Handelsregister anderer Staaten. Der 

Einfachheit halber wird im Folgenden konse-

quent der Begriff «Handelsregister» verwendet.

2.2 Ausnahmen

Reine und gemischte Familienstiftungen sowie 

Stiftungen, deren Begünstigte bestimmt oder 

bestimmbar sind, erlangen ohne Eintragung ins 

Handelsregister das Recht der Persönlichkeit. 

Stiftungen jedoch, die ausnahmsweise als Ne-

benzweck zu einem nicht kommerziellen Haupt-

zweck ein nach kaufmännischer Art geführtes 

Gewerbe betreiben, sind gemeinnützige Stiftun-

gen und zur Eintragung verpfl ichtet und erlangen 

erst mit der Eintragung das Recht der Persönlich-

keit. 

Jede Treuhänderschaft (Treuhandverhältnis, Trust 

im angloamerikanischen Sinn), die auf eine Dauer 

von mehr als 12 Monaten begründet wird, ist 

innert 12 Monten nach ihrer Errichtung zur Ein-

12 | 
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Finanz-, Wirtschafts-, Steuer- und Rechtsbera-

tung auf dem Gebiet des Treuhandwesens sowie 

die Buchführung steht den konzessionierten Treu-

händern und Treuhandunternehmungen zu.

Die geschäftsmässigen Buch- und Abschlussprü-

fungen sowie die damit verbundene Beratung in 

den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, 

Steuern, Finanzierung, Organisation und Infor-

matik ist die Domäne der Wirtschaftsprüfer und 

Revisionsgesellschaften. 

Die gewerbsmässige Vermögensverwaltung für 

Dritte ist seit dem Jahre 2006 konzessionierten 

Ver mögensverwaltungsgesellschaften vor be hal ten.

Einer staatlichen Versicherungsaufsicht und Be-

willigungspfl icht unterstehen Unternehmen, die 

Direktversicherungen oder die Rückversicherung 

betreiben (Versicherungsunternehmen). Eben-

falls sehr weitgehenden Einschränkungen ist der 

Handel mit Heilmitteln unterworfen. Verboten 

ist auch jeder nicht autorisierte Handel im wei-

testen Sinne mit Betäubungsmitteln und Drogen 

aller Art.

Banken, Finanzgesellschaften und Bankkonzerne 

unterliegen der sehr restriktiven Bankengesetz-

gebung. Unter Banken sind Unternehmen zu ver-

stehen, die gewerbsmässig Bankgeschäfte be-

treiben: Entgegennahme von Geldeinlagen und 

anderen rückzahlbaren Geldern, die Ausleihung 

von fremden Geldern an einen unbestimmten 

Kreis von Kreditnehmern, Depotgeschäft, bank-

mässige Ausserbilanzgeschäfte, Teilnahme an 

Wert papieremissionen und damit verbundene 

Dienstleistungen. Ähnliches gilt für alle Arten 

von Investmentunternehmen, also die Tätigkeit 

der kollektiven Geldanlage für Dritte. Die Aus-

gabe von Anleihensobligationen bedarf ebenfalls 

einer staatlichen Bewilligung; die Obligationen 

sind sonst nichtig.

Strafbar sind ferner Tätigkeiten, die dem Spiel 

und der Wette dienen, einschliesslich der Lotte-

rien und ähnlicher Erscheinungen (z. B. Ketten-

briefe), sofern nicht eine entsprechende Konzes-

sion vorliegt.

«Die geschäftsmässige Ausübung einer nicht 

unerheblichen Anzahl von Tätigkeiten durch 

natürliche und juristische Personen ist 

einem engen Personenkreis, der über einen 

von der Regierung anerkannten Fähigkeits-

ausweis verfügen muss, vorbehalten.»

Die obige Aufzählung ist nicht vollständig. Ins-

besondere der Handel mit sensiblen Waren wird 

immer stärker eingeschränkt. Die heutige Welt-

politik benützt Handelsrestriktionen oder sogar 

Handelssanktionen als schlagkräftige Waffen, 

was diesbezügliche Aktivitäten verbietet. 

jährliche Vermögensaufstellung vorliegt. Sobald 

dies der Fall ist, gibt er gegenüber dem Handels-

register eine Deklaration ab und bestätigt darin 

gleichzeitig, dass im Berichtsjahr eine Vermö-

gensaufstellung vorliegt und kein nach kaufmän-

nischer Art geführtes Gewerbe betrieben wurde. 

Die Vermögensaufstellung selbst gelangt nicht 

zur Kenntnis des Handelsregisters.

«Von grosser praktischer Bedeutung sind 

Stiftungen, die einzelne bestimmte oder 

mindestens bestimmbare natürliche oder 

juristische Personen als Begünstigte haben.»

Bei der Stiftung gelten die vorgenannten Krite-

rien nur in jenen Fällen, in denen sie im Handels-

register eingetragen ist und es wegen der reinen 

Gemeinnützigkeit sein muss. Wird die Stiftung 

hinterlegt, entfallen sowohl die Bilanzvorlage-

pfl icht wie auch die Deklarationspfl icht. Eine 

Vermögensaufstellung muss aber trotzdem vor-

liegen. Sie ist unabdingbare Voraussetzung zur 

Erfüllung der Pfl ichten gemäss Sorgfaltspfl icht-

gesetz.

Als Stiftungszwecke fallen vor allem diejenigen 

für familiäre Belange in Betracht. Von grosser 

praktischer Bedeutung sind auch Stiftungen, die 

einzelne bestimmte oder mindestens bestimm-

bare natürliche oder juristische Personen als Be-

günstigte haben. Sie sind weder eintragungs-, 

noch bilanzvorlage- oder deklarationspfl ichtig. 

Das gilt aber bei Stiftungen mit gemeinnützigen 

Zwecken nicht. Diese sind im Handelsregister 

einzutragen. Eine Stiftung darf ein nach kauf-

männischer Art geführtes Gewerbe nur aus-

nahmsweise dann betreiben, wenn es der Errei-

chung ihres nichtwirtschaftlichen Zweckes dient 

(z. B. Führung eines Altersheimes aus Gemein-

nützigkeit) oder Art und Umfang der Haltung von 

Beteiligungen einen kaufmännischen Betrieb er-

fordern.

4. Bewilligungspfl ichtige Tätigkeiten

Die geschäftsmässige Ausübung einer nicht un-

erheblichen Anzahl von Tätigkeiten durch natür-

liche und juristische Personen sind Personen vor-

behalten, die über einen von der Regierung aner-

kannten Fähigkeitsausweis verfügen müssen.

Die berufsmässige Rechtsberatung und Parteien-

vertretung in gerichtlichen und aussergericht-

lichen Angelegenheiten kommt ausschliesslich 

den Rechtsanwälten und deren Konzipienten zu. 

Die Zulassung als Patentanwalt berechtigt zur 

geschäftsmässigen Beratung und Vertretung in 

Patentsachen, Marken-, Muster- und Modellan-

gelegenheiten.

Die geschäftsmässige Übernahme von Treuhän-

derschaften (Trusts), die Vermögensverwaltung, 

die Gründung von Gesellschaften für Dritte, die 
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nach Abschluss eines Geschäftsjahres bei der 

Steuerverwaltung einzureichen ist, auf ihre Ord-

nungsmässigkeit, Richtigkeit und Zuverlässigkeit 

und darauf, ob sie eine zutreffende Darstellung 

der Vermögenslage und des Geschäftsergebnis-

ses aufweist, zu prüfen.

«Die Revisionsstelle ist ein rein gesellschafts-

internes Organ. Ihre Aufgaben können 

nur von Personen mit gesetzlichen Quali-

fi kationen auf dem Gebiet der 

Revision übernommen werden. Sie ist keine 

staatliche Behörde.»

Die Revisionsstelle ist gleichzeitig mit der An-

meldung zur Eintragung der Gesellschaft dem 

Handelsregister in der Gründungsurkunde nam-

haft zu machen. Es ist eine schriftliche Annah-

meerklärung derselben beizulegen.

6.2 Bilanzierungspfl icht

Jede Gesellschaft, die im Handelsregister einge-

tragen ist, hat – unabhängig von Bilanzvorlage- 

oder Deklarationspfl icht – jährlich eine Jahres-

rechnung zu erstellen und zu diesem Zweck die 

kaufmännisch notwendigen Bücher zu führen. 

Die Jahresrechnung samt Revisionsstellenbericht 

muss aber den Behörden nur eingereicht werden, 

falls ein nach kaufmännischer Art geführtes Ge-

werbe betrieben wird oder die Zweckumschrei-

bung ein derartiges Gewerbe auch nur theore-

tisch zulässt. 

Die Aktiengesellschaft ist in jedem Fall bilanz-

vorlagepfl ichtig und muss daher in den Statuten 

eine Revisionsstelle als Organ vorsehen.

Anstalten und Treuunternehmen, die entweder 

ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe 

tatsächlich betreiben oder deren statutarische 

Zweckumschreibung den Betrieb eines solchen 

Gewerbes auch nur zulässt, sind bilanzvorlage-

pfl ichtig und müssen ebenfalls eine Revisions-

stelle bestellen.

Gesellschaften, die im Inland eine Tätigkeit ent-

falten und daher über eine Gewerbebewilligung 

verfügen (müssen), sind voll steuerpfl ichtig und 

haben deshalb jährlich die Jahresrechnung ein-

zureichen.

Hinterlegte Stiftungen sowie eingetragene oder 

hinterlegte Treuhänderschaften sind weder 

buch führungs- und bilanzierungspfl ichtig noch 

deklarationspfl ichtig.

Das Verwaltungsorgan hat dafür Sorge zu tragen, 

dass die Geschäftsbücher zu einer amtlichen 

Überprüfung am Sitz der Gesellschaft zur Verfü-

gung stehen und mindestens zehn Jahre aufbe-

wahrt werden.

Es empfi ehlt sich in jedem Fall abklären zu las-

sen, ob die von einer Sitzgesellschaft beabsich-

tigte Tätigkeit einer Bewilligungspfl icht unter-

steht oder sogar verboten ist.

Gesellschaften, die in Liechtenstein tätig wer-

den, benötigen eine Gewerbebewilligung oder 

Konzession, die nur erteilt wird, wenn ein Ge-

schäftsführer mit bestimmten persönlichen und 

fachlichen Fähigkeiten vorhanden ist.

Sitzgesellschaften erhalten keine Gewerbebewil-

ligung.

5. Mindestkapital

Die Höhe des gesetzlich vorgeschriebenen, voll 

einzubezahlenden Mindestkapitals hängt davon 

ab, ob die Gesellschaft ein in Anteile zerlegtes 

Grundkapital hat oder nicht. Das Kapital einer 

Aktiengesellschaft muss immer mindestens CHF 

50 000.– betragen, weil ihr Grundkapital in 

Aktien in frei wählbarer Stückelung aufgeteilt 

sein muss.

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

nimmt eine Sonderstellung ein. Sie hat zwar ihr 

Kapital in Stammeinlagen aufgeteilt, be nötigt 

aber nur CHF 30 000.– als Mindestkapital.

Die praktisch bedeutsamen Rechtsformen der 

Anstalt, der Stiftung und des Treuunternehmens 

haben ein einheitliches, nicht in Anteile zerleg-

tes Kapital und deren Mindestkapital muss daher 

auf mindestens CHF 30 000.– lauten. 

Anstalten und Treuunternehmen mit einem in 

Anteile zerlegten Kapital sind in der Praxis be-

deutungslos, müssten aber CHF 50 000.– nach-

weisen. Das Mindestkapital muss voll einbezahlt 

oder im Falle von Sachgründungen eingebracht 

sein. Die Einzahlung muss durch eine Einzahlungs-

bescheinigung einer liechtensteinischen oder 

schweizerischen Bank nachgewiesen werden. Ein-

zahlungsbescheinigungen anderer Banken wer-

den in der Praxis nicht akzeptiert.

Kein Mindestkapital benötigen Treuhänder-

schaften (Trusts). Das Treugut muss allerdings 

ausreichend dotiert sein, damit sie überhaupt 

entstehen können.

6. Rechnungswesen und Revisionsstelle

6.1 Revisionsstelle

Die Revisionsstelle ist ein rein gesellschaftsinter-

nes Organ. Ihre Aufgaben können nur von natür-

lichen oder juristischen Personen mit gesetzli-

chen Qualifi kationen auf dem Gebiet der Revi-

sion (Wirtschaftsprüfung) übernommen werden. 

Sie ist keine staatliche Behörde, bedarf aber ei-

ner Bewilligung der Regierung.

Die Revisionsstelle hat alljährlich die Jahresrech-

nung der Gesellschaft, die innert sechs Monaten 
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Liquidationserlös auszuschütten und schliesslich 

das Kapital zurückzubezahlen. Danach ist die 

Gesellschaft liquidiert. Sie muss nur noch von 

den Liquidatoren zur Löschung beim Handelsre-

gister angemeldet werden.

7.2 Aufl ösung durch Konkurs

Stellt sich heraus, dass vor oder während eines 

Liquidationsverfahrens die Aktiven nicht mehr zur 

Deckung aller Schulden ausreichen oder dass die 

Gesellschaft illiquid ist, muss das Verwaltungs-

organ oder müssen die Liquidatoren beim Land-

gericht Konkurs anmelden. Das Gericht bestellt 

sodann einen Masseverwalter, der die verblei-

benden Aktiven nach einer gesetzlich bestimm-

ten Rangordnung unter die Gläubiger aufteilt.

«Das Handelsregister kann Gesellschaften, 

die massiv die liechtensteinischen Landes-

interessen schädigen oder dem Ansehen 

des Landes in hohem Masse abträglich sind, 

von Amtes wegen in Liquidation setzen.»

Fehlen die notwendigen Mittel, um ein Konkurs-

verfahren eröffnen zu können oder stellt sich im 

Verlauf eines solchen heraus, dass die vorhande-

nen Aktiven erschöpft sind, wird der Konkurs 

nicht eröffnet oder aufgehoben und direkt die 

Löschung der Gesellschaft im Handelsregister 

vom Gericht angeordnet. Für das Verwaltungs-

organ kann ein derartiger Fall persönliche zivil-

rechtliche, unter besonders gravierenden Um-

ständen sogar strafrechtliche Folgen haben. 

Diese Gefahr besteht insbesondere dann, wenn 

die Gesellschaft nicht einmal mehr in der Lage 

ist, ihre Steuerschulden zu bezahlen.

7.3 Amtliche Aufl ösung durch das 

Handelsregister

Ohne Mitwirkung durch die Organe der Gesell-

schaft kann das Handelsregister von Amtes we-

gen deren Aufl ösung und Liquidation verfügen. 

Das geschieht in der Praxis etwa in folgenden 

Fällen:

– Aufhören des Geschäftsbetriebs und Wegfall 

der Organe und Vertreter in Liechtenstein

– Ungerechtfertigtes Fehlen der inländischen 

Zustelladresse oder des Repräsentanten

– Fehlen des gemäss Art. 180a PGR erforder-

lichen Verwaltungsmitglieds bzw. des 

Geschäftsführers

– Auf Antrag der Steuerverwaltung:

a) bei Nichtentrichtung der öffentlichen 

Abgaben sowie

b) bei Nichteinreichung der Bilanzen

– Wenn eine Gesellschaft die liechtensteinischen 

Landesinteressen schädigt (Entscheid der 

Regierung)

– In weiteren, vom Gesetz vorgesehenen Fällen 

(insbesondere freiwillige Liquidation)

6.3 Deklarationspfl icht

Die nicht bilanzvorlagepfl ichtigen, aber im Han-

delsregister eingetragenen Gesellschaften, also die 

Anstalt, die Stiftung und das Treuunternehmen, 

unterliegen der Deklarationspfl icht.

«Gesellschaften, die im Inland 

eine Tätigkeit entfalten und daher über 

eine Gewerbebewilligung verfügen (müssen), 

sind voll steuerpfl ichtig und haben 

deshalb jährlich die Jahresrechnung 

ein zu reichen, allenfalls werden sogar 

Belege verlangt.»

Sie dürfen aber einerseits kein nach kaufmänni-

scher Art geführtes Gewerbe betreiben und an-

dererseits darf die Zweckumschreibung in den 

Statuten auch keinen derartigen Betrieb, nicht 

einmal theoretisch, zulassen. Bei der Anmeldung 

der Errichtung beim Handelregister wird dieser 

Umstand genau geprüft.

Deklarationspfl ichtige Anstalten, Stiftungen und 

Treuunternehmen haben innerhalb von sechs 

Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres 

eine «Deklaration» (anstelle der von einer Revisi-

onsstelle geprüften Jahresrechnung) beim Han-

delsregister einzureichen. In dieser Deklaration 

muss bestätigt werden, dass dem Verwaltungs-

organ eine Vermögensaufstellung vorliegt und 

dass die Gesellschaft kein nach kaufmännischer 

Art geführtes Gewerbe ausgeübt hat.

Die Treuhänderschaft unterliegt keiner hier be-

handelten Pfl icht, auch nicht der Deklarations-

pfl icht, unabhängig davon ob sie eingetragen 

oder hinterlegt ist.

7. Löschung im Handelsregister

7.1 Freiwillige Aufl ösung und Liquidation

Jede Gesellschaft kann durch das zuständige Or-

gan beendigt werden. In diesem Fall ist ein ent-

sprechender Liquidationsbeschluss zu fassen und 

die Liquidatoren sind zu bestellen. Zuständig bei 

der Aktiengesellschaft ist die Generalversamm-

lung der Aktionäre, bei der Anstalt regelmässig 

der oder die Inhaber der Gründerrechte, beim 

Treuunternehmen der oder die Inhaber der Treu-

geberrechte und bei der Stiftung häufi g der Stif-

tungsrat, wobei letzteres aber vom Inhalt der 

Stiftungsstatuten abhängt. Als Liquidatoren fun-

gieren in aller Regel die ehemaligen Mitglieder 

des Verwaltungsorganes oder eine Treuhandge-

sellschaft.

Die Liquidatoren haben mindestens die gesetzli-

che Sperrfrist von sechs Monaten Zeit, um die 

Aktiven zu verkaufen und damit die Schulden zu 

bezahlen. Der verbleibende Geldbetrag dient 

dazu, einen das Nominalkapital übersteigenden 
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Die Gesellschafts formen

1. Aktiengesellschaft

(Art. 261 ff. PGR)

Die Regelung der Aktiengesellschaft entspricht 

derjenigen der gleichnamigen Rechtsform im 

Aus land. Sie eignet sich auch als Klein- oder 

Familiengesellschaft. 

Aufgrund der nahen Verwandtschaft zwischen 

dem liechtensteinischen und dem schweizeri-

schen Aktienrecht wird in der Praxis bei Unklar-

heiten gerne auf schweizerische Rechtsliteratur 

zurückgegriffen.

Die Aktiengesellschaft ist defi niert als eine Ge-

sellschaft mit juristischer Persönlichkeit, deren 

zum Voraus bestimmtes Grundkapital in Teilsum-

men (Summenaktien) zerlegt ist und für deren 

Verbindlichkeiten nur das Gesellschaftsvermö-

gen haftet. Insbesondere kann das Grundkapital 

auch in Bruchteile (Quotenaktien, z. B. «20 % des 

Aktienkapitals») zerlegt sein.

Das Mindestkapital der Aktiengesellschaft be-

trägt CHF 50 000.– und ist in auf den Namen 

oder auf den Inhaber lautende Aktien (Namen- 

bzw. Inhaberaktien) aufgeteilt. Neben den nor-

malen Aktien ohne Vorzugsrechte (Stammak-

tien) können Vorzugsaktien (Prioritätsaktien), 

vor allem in der Form der Stimmrechts- oder 

Pluralaktien, ausgegeben werden. Gratisaktien 

werden anlässlich einer Kapitalerhöhung aus 

Gewinnen liberierter Aktien ohne direkte Ge-

genleistung der Aktionäre ausgegeben. Genuss-

scheine und Partizipationsscheine sind stimm-

rechtslose Beteiligungspapiere.

«Die Aktiengesellschaft ist defi niert als 

eine Gesellschaft mit juristischer 

Persönlichkeit, deren zum Voraus bestimm-

tes Grundkapital in Teilsummen 

(Summenaktien) zerlegt ist und für deren 

Verbindlichkeiten nur das Gesellschafts-

vermögen haftet.»

Die Generalversammlung der Aktionäre stellt 

das oberste Organ dar. Sie bestellt den Verwal-

tungsrat und die Revisionsstelle. Sie genehmigt 

jährlich in der Generalversammlung die Jahres-

rechnung und erteilt den anderen Organen Ent-

lastung. Sie kann die Statuten ändern und die 

Liquidation der Gesellschaft beschliessen. Die 

Aktionäre verfügen über verschiedene wohler-

worbene Rechte, so z. B. das Recht auf Dividende 

und auf Teilnahme an der Generalversammlung.

7.4 Besonderheiten

Bei hinterlegten Stiftungen und bei eingetrage-

nen oder hinterlegten Treuhänderschaften (Trusts) 

ist das Aufl ösungsverfahren wesentlich verein-

facht, insbesondere muss die sechsmonatige 

Sperrfrist nicht eingehalten werden.
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sellschaft insofern bevorzugt, als bei der Anstalt 

keine Couponsteuer anfällt.

«Eine Anstalt ist eine juristische Person, deren 

Willen vom obersten Organ gebildet wird. Die 

Rechte des obersten Organs der Anstalt nimmt 

der Gründer oder dessen Rechtsnachfolger 

(Inhaber der Gründerrechte) wahr, wobei diese 

Rechte vererblich und übertragbar sind.»

Nicht zu verwechseln ist die liechtensteinische 

Anstalt mit den im Ausland bekannteren öffent-

lich-rechtlichen Anstalten. Bei der liechtenstei-

nischen Anstalt handelt es sich um eine Rechts-

form des Privatrechtes, und sie wird deshalb in 

der Literatur auch als «privatrechtliche Anstalt» 

bezeichnet.

Eine Anstalt ist eine juristische Person, deren 

Willen vom obersten Organ gebildet wird. Die 

Rechte des obersten Organs der Anstalt nimmt 

der Grün der oder dessen Rechtsnachfolger (Inha-

ber der Gründerrechte) wahr, wobei diese Rechte 

vererb lich und übertragbar sind. Die Übertra-

gung der Gründerrechte erfolgt unter Lebenden 

mittels Zession. Das Gesetz umschreibt die An-

stalt als ein privatrechtlich verselbständigtes und 

organisiertes, einem dauernden Zweck gewidme-

tes und ins Handelsregister eingetragenes Unter-

nehmen mit juristischer Persönlichkeit, das einen 

Bestand von Mitteln besitzt.

Das Anstaltskapital (Anstaltsfonds, Widmungs-

fonds) hat mindestens CHF 30 000.– zu betra-

gen. Für die Schulden der Anstalt haftet nur das 

Anstaltsvermögen. Die Begünstigten (Genuss-

berechtigten, Destinatäre) werden in der Regel 

in einem Beistatut bezeichnet. Mangels einer 

Bezeichnung besteht die gesetzliche Vermutung, 

dass der Inhaber der Gründerrechte selbst Be-

günstigter ist.

Der Inhaber der Gründerrechte bildet das 

oberste Organ. Die einer oder mehreren Perso-

nen – gesamthaft – zustehenden Gründerrechte 

können abgetreten oder sonst übertragen, ver-

erbt und sicherungsübereignet, nicht aber ver-

pfändet oder sonst belastet werden. Nicht zuläs-

sig ist eine prozentuale Aufteilung der Gründer-

rechte auf mehrere Berechtigte.

«Eine Mittelstellung zwischen der 

‹verkehrstypischen› Anstalt und derjenigen 

ohne Gründerrechte nimmt die Anstalt mit 

‹untergehenden Gründerrechten› ein.»

Der Inhaber der Gründerrechte bestellt den Ver-

waltungsrat, erteilt ihm Entlastung, kann die 

Statuten ändern und die Liquidation der Anstalt 

beschliessen. Zudem ist seine Befugnis zum Er-

lass von Beistatuten und zur Beschlussfassung 

über die Begünstigten und deren Begünstigun-

gen von zentraler Bedeutung.

Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Akti-

engesellschaft, vertritt diese und zeichnet für sie. 

Das Zeichnungsrecht kann einzeln oder kollektiv 

ausgestaltet sein.

Bei der Aktiengesellschaft ist obligatorisch eine 

Revisionsstelle zu ernennen. Deren Aufgabe ist 

die Überprüfung der Jahresrechnung vor deren 

Genehmigung in der Generalversammlung.

Im Gegensatz zu den anderen Gesellschaftsformen 

ist steuerlich wesentlich, dass die Aktiengesell-

schaft zusätzlich zur Kapitalsteuer auf Dividen-

den und auf einen allfälligen Liquidationserlös 

eine Couponsteuer von 4 % als nicht rückforder-

bare Quellensteuer entrichtet und diese auf den 

Aktionär überwälzen muss.

2. Anstalt 

(Art. 534 ff. PGR)

Eine Gesellschaftsform gänzlich liechtensteini-

scher Prägung ist die Anstalt. Sie ist ein Instru-

ment zur Strukturierung von Vermögenswerten 

oder Unternehmungen und kann wegen ihrer 

Flexibilität in vielen Fällen verwendet werden. 

Bevor man den Einsatz einer Anstalt in Betracht 

zieht, ist es unbedingt erforderlich, die Akzep-

tanz der ausländischen Behörden, vor allem der 

Steuerbehörden, mit zu berücksichtigen. Dage-

gen wird die Anstalt von der liechtensteinischen 

Steuergesetzgebung gegenüber der Aktienge-

Nicht zu verwechseln ist die liechtensteinische Anstalt mit den 

im Ausland bekannteren öffentlich-rechtlichen Anstalten. Bei 

der liechtensteinischen Anstalt handelt es sich um eine Rechts-

form des Privatrechtes, und sie wird deshalb in der Litera-

tur auch als «privatrechtliche Anstalt» bezeichnet. Eine 

Anstalt ist eine juristische Person, deren Willen vom obers-

ten Organ gebildet wird. Die Rechte des obersten Organs 

der Anstalt nimmt der Grün der oder dessen Rechtsnach-

folger (Inhaber der Gründerrechte) wahr, wobei diese 

Rechte vererb lich und übertragbar sind. Die Übertra-

gung der Gründerrechte erfolgt unter Lebenden mittels 

Zession. Das Gesetz umschreibt die Anstalt als ein 

privatrechtlich verselbständigtes und organisiertes, 

einem dauernden Zweck gewidmetes und ins Han-

delsregister eingetragenes Unternehmen mit juristi-

scher Persönlichkeit, das einen Bestand von Mit-

teln besitzt. Das Anstaltskapital (Anstaltsfonds, 

Widmungsfonds) hat mindestens CHF 

30 000.– zu betragen. Für die Schulden der 

Anstalt haftet nur das Anstaltsvermögen. 

Die Begünstigten (Genussberechtigten, 

Destinatäre) werden in der Regel in einem 
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viduellen Bedürfnissen des wirtschaftlichen Stif-

ters und den von ihm bestimmten Begünstigten 

optimal angepasst werden kann und ein hohes 

Mass an Flexibilität aufweist.

Zur Errichtung einer Stiftung bedarf es der Wid-

mung eines Vermögens (Stiftungsgut) für einen 

bestimmt bezeichneten Zweck. Praktisch be-

deutsam sind familiäre und gemeinnützige Zwe-

cke. Weit verbreitet ist die Unterhaltsstiftung, 

bei der bestimmte Personen (Begünstigte) unter 

bestimmten Voraussetzungen Zuwendungen aus 

der Stiftung erhalten.

Als Begünstigte (Genussberechtigte, Destinatäre) 

sind auch juristische Personen zugelassen.

Stifter können natürliche oder juristische Perso-

nen sein, unabhängig von Staatsangehörigkeit 

oder Wohnsitz.

«Zur Errichtung einer Stiftung bedarf es 

der Widmung eines Vermögens (Stiftungs-

gut) für einen bestimmt bezeichneten 

Zweck. Praktisch bedeutsam sind familiäre 

und gemeinnützige Zwecke.»

Das Stiftungskapital hat mindestens CHF 30 000.– 

zu betragen. Für die Schulden der Stiftung haftet 

nur das Stiftungsvermögen.

Einziges Organ der Stiftung ist der Stiftungsrat 

(Stiftungsvorstand), der die Geschäfte der Stif-

tung führt, sie vertritt und für sie zeichnet. Die 

Bestellung des Stiftungsrates muss in den Statu-

ten festgelegt werden. Ihm steht in der Regel die 

Befugnis zur Statutenänderung, zum Erlass von 

Beistatuten und zur Beschlussfassung über die 

Begünstigten, deren Begünstigung, sowie über 

die Liquidation der Stiftung zu.

Das Stiftungsrecht wird derzeit umfassend no-

velliert. Die bisherigen Vorteile der liechtenstei-

nischen Stiftung werden von der Revision nicht 

tangiert und bleiben erhalten.

4. Treuunternehmen (Trust reg.)

(Art. 932a PGR mit §§ 1 ff TrUG)

Ähnlich wie die Anstalt ist das Treuunternehmen 

(in der Praxis oft auch als «business trust», «trust 

enterprise» oder – missverständlich – als «trust reg.» 

bezeichnet) strukturiert. Es basiert auf dem Ge-

danken des Trusts im Sinne des angelsächsischen 

Rechts, hat aber – anders als der «family trust» – 

in seiner praktisch bedeutsamen Ausprägung in 

Liechtenstein eigene Rechtspersönlichkeit.

Das Treuunternehmen ist eine nur in Liechten-

stein und in einzelnen Bundesstaaten der USA 

bekannte Gesellschaftsform. Die in Liechtenstein 

meist verwendete Variante vereinigt in sich Ele-

mente der Körperschaft (z. B. der Aktiengesell-

Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der An-

stalt, vertritt diese und zeichnet für sie. Das 

Zeichnungsrecht kann einzeln oder kollektiv aus-

gestaltet sein.

Wenn die Anstalt ein nach kaufmännischer Art 

geführtes Gewerbe betreibt oder es deren statu-

tarischer Zweck zulässt, ist obligatorisch eine 

Revisionsstelle zu ernennen. Ihre Befugnis be-

steht darin, die Jahresrechnung vor deren Ge-

nehmigung zu überprüfen. Ausserdem ist jähr-

lich eine Jahresrechnung bei der Steuerverwal-

tung einzureichen. In den Fällen, in denen kein 

nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe 

betrieben wird und dies der statutarische Zweck 

auch nicht zulässt, besteht lediglich die Deklara-

tionspfl icht, dass eine Vermögensaufstellung 

vorliegt.

Die in der liechtensteinischen Treuhandpraxis 

am häufi gsten vorkommende Form der Anstalt 

vereinigt die Elemente der Körperschaft (z. B. der 

Aktiengesellschaft) und der Stiftung in sich und 

wird als «verkehrstypische» Anstalt bezeichnet.

Ebenfalls anzutreffen ist die so genannte «grün-

derrechtslose» Anstalt, auch «Anstalt ohne Grün-

derrechte» genannt, die im Wesentlichen sehr 

stark stiftungsähnlich strukturiert ist. Bei der 

«Anstalt ohne Gründerrechte» wird der Verwal-

tungsrat mit den Befugnissen des obersten Or-

gans (Inhaber der Gründerrechte) betraut. Somit 

entfällt eine Beaufsichtigung des Verwaltungsra-

tes durch ein oberstes Organ. Statutarisch kann 

hiefür ein Protektor vorgesehen werden.

Eine Mittelstellung zwischen der «verkehrstypi-

schen» Anstalt und derjenigen ohne Gründer-

rechte nimmt die Anstalt mit «untergehenden 

Gründerrechten» ein. Die bei der Errichtung ent-

standenen Gründerrechte gehen zu einem in den 

Beistatuten festgelegten Zeitpunkt (in der Regel 

beim Tod des ersten Gründerrechtsinhabers) 

unter. Dadurch erhält diese Anstalt einen stif-

tungsähnlichen Charakter.

3. Stiftung

(Art. 552 ff. PGR)

Der Begriff der Stiftung im liechtensteinischen 

Recht hat mit gleichnamigen Gebilden des Aus-

lands allenfalls die Bezeichnung und eine gewisse 

Grundstruktur gemeinsam. Auch wenn die Ur-

sprünge grundsätzlich identisch sind, weicht die 

liechtensteinische Ausgestaltung im Detail stark 

ab. Ausländische Stiftungen unterliegen einer 

strikten staatlichen Kontrolle, sind kaum ande-

ren als gemeinnützigen, sozialen oder wissen-

schaftlichen Zwecken zugänglich und in der 

Handhabung ausserordentlich starr und unfl exi-

bel. Die liechtensteinische Stiftung stellt dem-

gegenüber eine rechtlich verselbständigte Ver-

mögensmasse mit eigener Rechtspersönlichkeit 

dar, die – ähnlich wie ein family trust – den indi-

| 25



26 | | 27

und vererbt werden. Nicht zulässig ist eine pro-

zentuale Aufteilung der Treugeberrechte auf 

mehrere Beteiligte.

Der Inhaber der Treugeberrechte bestellt den 

Treuhänderrat, erteilt ihm Entlastung, kann die 

Treusatzung ändern und die Liquidation des Treu-

unternehmens beschliessen. Besonders wichtig 

ist die Befugnis zum Erlass von Beistatuten und 

zur Beschlussfassung über die Begünstigten und 

deren Begünstigung.

Der Treuhänderrat führt die Geschäfte des Treu-

unternehmens, vertritt dieses und zeichnet für 

dieses. Das Zeichnungsrecht kann einzeln oder 

kollektiv ausgestaltet sein.

«Das Treuunternehmen ist in der Praxis 

neben der Anstalt, der Stiftung und 

der Aktiengesellschaft die am häufi gsten 

 verwendete Rechtsform für Holding-

gesellschaften und Sitzunternehmen.»

Wenn das Treuunternehmen ein nach kaufmän-

nischer Art geführtes Gewerbe betreibt oder es 

dessen statutarischer Zweck zulässt, ist obliga-

torisch eine Revisionsstelle zu ernennen. Ihre 

Befugnis besteht darin, die Jahresrechnung vor 

deren Genehmigung zu überprüfen. Ausserdem 

ist der Steuerverwaltung jährlich eine Jahres-

rechnung einzureichen. In den Fällen, in denen 

kein nach kaufmännischer Art geführtes Ge-

werbe betrieben wird und es der statutarische 

Zweck auch nicht zulässt, besteht lediglich die 

Deklarationspfl icht.

5. Treuhänderschaft (Trust)

(Art. 897 ff. PGR)

Die Treuhänderschaft hat im Wesentlichen die 

Funktion eines trust settlement oder family trust 

des englischsprachigen Rechtskreises. Wer seine 

privaten oder geschäftlichen Interessen im Be-

reich des common law hat, setzt mit Vorteil die 

in diesen Ländern wohl vertraute Institution des 

Trusts anstelle der dort kaum bekannten Stif-

tung ein.

Anders als die übrigen Rechtsformen hat die 

Treuhänderschaft keine eigene Rechtspersön-

lichkeit, sondern besteht aus einem Treuhand-

vermögen, das im Aussenverhältnis als in der 

Verfügungsmacht des Treuhänders stehend be-

trachtet wird. Im Innenverhältnis steht die Treu-

händerschaft jedoch unter dem Vorbehalt der 

Vorschriften einer meist umfassenden und ein-

gehend formulierten Treuhandurkunde.

Treuhänder (trustee) ist diejenige Person, wel-

cher ein anderer (der Treugeber, settlor) irgend 

einen Vermögenswert (als Treugut, trust fund) 

mit der Verpfl ichtung zuwendet, diesen als Treu-

gut im eigenen Namen als selbständiger Rechts-

schaft) und der Stiftung. In ihrer praktischen 

Ausgestaltung ist das Treuunternehmen der An-

stalt sehr ähnlich.

Ein Treuunternehmen ist eine juristische Person, 

deren Willen vom obersten Organ gebildet wird. 

Die Rechte des obersten Organs des Treuunter-

nehmens nimmt der Treugeber oder dessen 

Rechts nachfolger («Inhaber der Treugeberrechte») 

wahr, wobei diese Rechte vererblich und über-

tragbar sind. Die Übertragung der Treugeber-

rechte erfolgt unter Lebenden mittels Zession.

Gemäss der gesetzlichen Umschreibung ist ein 

Treuunternehmen ein von Treuhändern (Treu-

händerrat) unter eigenem Namen (Firma) ge-

führtes, rechtlich verselbständigtes und organi-

siertes, bestimmten Zwecken dienendes und mit 

eigenem Vermögen bewidmetes Unternehmen.

«Das Treuunternehmen ist eine nur in 

Liechtenstein und in einzelnen Bundes-

staaten der USA bekannte Gesellschaftsform. 

Die in Liechtenstein meist verwendete 

Variante vereinigt in sich Elemente 

der Körperschaft und der Stiftung.»

Die Funktion des Inhabers der Treugeberrechte 

entspricht der eines obersten Organs bei den 

anderen Gesellschaftsformen.

Grundlage des Treuunternehmens ist die Treu-

satzung, die den Statuten anderer Rechtsformen 

entspricht. Das Treuunternehmen muss zum Er-

werb der Rechtspersönlichkeit im Handelsregis-

ter eingetragen werden.

«Ein Treuunternehmen ist ein von Treu-

händern (Treuhänderrat) unter eigenem 

Namen geführtes, rechtlich verselbständigtes 

und organisiertes, bestimmten 

Zwecken dienendes und mit eigenem 

Vermögen bewidmetes Unternehmen.»

Der Treufonds (das Grundkapital) hat mindes-

tens CHF 30 000.– zu betragen. Für die Verbind-

lichkeiten des Treuunternehmens besteht eine 

im Gesetz besonders geregelte Haftungsord-

nung, wobei für die Schulden grundsätzlich nur 

dessen Vermögen haftet.

Die Begünstigten (Genussberechtigten, Destina-

täre) werden in der Regel in einem Beistatut be-

stellt. Mangels Bestellung besteht die gesetzli-

che Vermutung, dass der Treugeber selbst oder 

dessen Rechtsnachfolger Begünstigter ist.

Der oder die Inhaber der Treugeberrechte bilden 

das oberste Organ. Die einer oder mehreren Per-

sonen – gesamthaft – zustehenden Treugeber-

rechte können abgetreten oder sonst übertragen 



Die Treuhänderschaft muss entwe-

der beim Handelsregister zur Eintra-

gung angemeldet oder es muss die 

Treuhandurkunde dort hinterlegt wer-

den. Während bei der Hinterlegung der 

Treuhandurkunde die wesentlichen Bestim-

mungen, oftmals sogar die Begünstigten, der 

behördlichen Einsicht zugänglich werden, 

müssen bei der Anmeldung zur Eintragung le-

diglich das Datum der Errichtung, die Bezeich-

nung der Treuhänderschaft, ihre Dauer und die 

Treuhänder angegeben werden. Eine Präsentation 

der Treuhandurkunde selbst ist nicht notwendig. Dar-

aus ergibt sich, dass – so paradox das klingen mag – die 

eingetragene Treuhänderschaft eine grössere Anonymität 

bietet als die hinterlegte. Vor oder nach Eintragung oder 

Hinterlegung muss das Treugut vom Treugeber auf den 

Treuhänder übertragen werden. Treugut kann jeder Vermö-

genswert, auch ein ganzes Vermögen, sein. Bestandteile eines 

solchen sind etwa Bankguthaben, Wertschriften, Forderungen, 

Rechte aller Art (z. B. Lizenzrechte, Markenrechte), Fahrnisge-

genstände, Beteiligungen, Immobilien, Begünstigungsrechte an 
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Forderungen, Rechte aller Art (z. B. Lizenzrechte, 

Markenrechte), Fahrnisgegenstände, Beteiligun-

gen, Immobilien, Begünstigungsrechte an An-

stalten, Stiftungen, Treuunternehmen und Treu-

händerschaften.

«Die Errichtung einer Treuhänderschaft 

erfolgt durch Erstellung einer Treuhand-

urkunde, die wie ein Vertrag zwischen 

Treugeber und Treuhänder abgefasst ist.»

Treugeber kann jedermann sein, auch eine juris-

tische Person, unabhängig von Wohnsitz oder 

Sitz im In- oder Ausland. Das von ihm vorher 

besessene Treugut steht dem Settlor aber nach 

Errichtung nicht mehr zu seiner Verfügung. Nur 

noch der Treuhänder ist daran berechtigt, wird 

also Alleinverfügungsberechtigter. Er ist zu kauf-

männischer Sorgfalt verpfl ichtet und hat getreu-

lich die Bestimmungen der Treuhandurkunde zu 

befolgen. Mehrere Treuhänder haben gemein-

sam zu handeln, wenn die Treuhandurkunde 

nichts Anderes erlaubt. Darin sind auch mit Vor-

teil die Befugnisse aufzulisten, die den Treuhän-

dern zustehen. Das Gesetz sieht nur sehr konser-

vative Anlagemöglichkeiten vor, daher sollte sich 

die Treuhandurkunde auch hierüber ausführlich 

äussern. Der Treuhänder kann diejenigen Ver-

waltungshandlungen, die üblicherweise von 

träger zu Gunsten eines oder mehrerer Dritter 

(Begünstigter, benefi ciaries) mit Wirkung gegen 

jedermann zu verwalten oder zu verwenden. 

Treuhänderschaften sind zu wohltätigen, sozia-

len, kulturellen oder ähnlichen Zwecken zu-

lässig.

«Treuhänder ist diejenige Person, welcher 

ein anderer irgendeinen Vermögenswert mit 

der Verpfl ichtung zuwendet, diesen als 

Treugut im eigenen Namen als selbständiger 

Rechtsträger zu Gunsten eines oder mehrerer 

Dritter mit Wirkung gegen jedermann zu 

verwalten oder zu verwenden.»

Die der Treuhänderschaft zugrunde liegende 

Treuhandurkunde weist etliche Merkmale auf, 

die eher an einen Vertrag und weniger an Gesell-

schaftsstatuten erinnern. Dennoch gehen die 

Wirkungen einer Treuhänderschaft über diejeni-

gen eines blossen Vertrages wesentlich hinaus. 

Charakteristisch ist auch, dass die Treuhänder-

schaft keine eigene juristische Persönlichkeit 

hat. Der Treuhänder ist nach aussen unbe-

schränkt über das Treugut verfügungsberechtigt, 

darf aber im Innenverhältnis nur das tun, was 

ihm die Treuhandurkunde und das Gesetz er-

lauben.

Die Errichtung einer Treuhänderschaft erfolgt 

durch Erstellung einer Treuhandurkunde (trust 

instrument), die wie ein Vertrag zwischen Treu-

geber und Treuhänder abgefasst ist. Sie ist meist 

recht umfangreich und regelt praktisch alle As-

pekte der Treuhänderschaft. Was nicht geregelt 

ist, kann dem Gesetz entnommen werden. Das 

Gesetz enthält viele dispositive und nur wenige 

zwingende Bestimmungen.

Die Treuhänderschaft muss entweder beim Han-

delsregister zur Eintragung angemeldet oder es 

muss die Treuhandurkunde dort hinterlegt wer-

den. Während bei der Hinterlegung der Treuhand-

urkunde die wesentlichen Bestimmungen, oft-

mals sogar die Begünstigten, der behördlichen 

Einsicht zugänglich werden, müssen bei der An-

meldung zur Eintragung lediglich das Datum der 

Errichtung, die Bezeichnung der Treuhänder-

schaft, ihre Dauer und die Treuhänder angege-

ben werden. Eine Präsentation der Treuhandur-

kunde selbst ist nicht notwendig. Daraus ergibt 

sich, dass – so paradox das klingen mag – die 

eingetragene Treuhänderschaft eine grössere 

Anonymität bietet als die hinterlegte. Vor oder 

nach Eintragung oder Hinterlegung muss das 

Treugut vom Treugeber auf den Treuhänder 

übertragen werden.

Treugut kann jeder Vermögenswert, auch ein 

ganzes Vermögen, sein. Bestandteile eines sol-

chen sind etwa Bankguthaben, Wertschriften, 
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Ver-

eini-

gungen, die 

sich einem politi-

schen, wirtschafts- oder 

sozialpolitischen, religiösen, wis-

senschaftlichen, künstlerischen, wohltä-

tigen, ge selligen, sportlichen oder einem ande-

ren nicht wirtschaftlichen Zweck (z. B. Erziehung 

und Bildung) oder einem wirtschaftlichen Zweck wid-

men, der nicht im Betriebe eines Handels-, Fabrikations- oder 

eines anderen nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes besteht, 

erlangen die Persönlichkeit als Verein, sobald der Wille, als Körperschaft 

zu bestehen, aus den schriftlichen Statuten ersichtlich ist. Betreibt der Verein 
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Dritten (Vermögensverwaltern, Banken) erledigt 

werden, an diese übertragen.

Die Begünstigten einer Treuhänderschaft sind 

diejenigen Personen, denen ein Vorteil aus der 

Treuhänderschaft zukommt, so etwa Geldaus-

schüttungen, Renten oder Rechte zur Benützung 

von Treugut. Begünstigt kann auch der Treuge-

ber, jedoch nicht ausschliesslich der Treuhänder 

selbst, sein. Daneben kommen natürliche und 

juristische Personen oder andere Institutionen 

als Begünstigte in Frage.

Eine Treuhandurkunde kann abgeändert werden, 

wenn dies darin vorgesehen ist und zwar nur auf 

die in ihr bezeichnete Art und Weise.

Eine Treuhänderschaft endet nach Ablauf einer 

in der Treuhandurkunde festgelegten Zeitdauer, 

falls sie zeitlich nicht unbegrenzt vereinbart ist. 

Eine Treuhänderschaft auf unbeschränkte Dauer 

ist gemäss dem Recht des Fürstentums Liechten-

stein – im Gegensatz zum angloamerikanischen 

Rechtskreis (rule against perpetuity) – ausdrück-

lich zulässig. Vielfach steht das Recht zur Been-

digung den Treuhändern zu.

6. Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(Art. 389 ff. PGR)

Mehrere Personen können sich zu irgendeinem 

Zwecke derart verbinden, dass sie eine Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung (GmbH) bilden. 

Die Haftung wird dabei für jeden Teilnehmer auf 

einen bestimmten Betrag beschränkt.

Zur Entstehung bedarf die GmbH der öffentlich 

beurkundeten, von sämtlichen Gründern unter-

zeichneten Statuten (Gesellschaftsvertrag) und 

der Eintragung ins Handelsregister. Die öffentli-

che Beurkundung besorgt ein Landrichter bzw. 

Rechtspfl eger bzw. das Öffentlichkeitsregister-

amt, da es in Liechtenstein kein Notariat gibt. 

«Das liechtensteinische Recht kennt auch 

die GmbH und den Verein.»

Das Stammkapital hat mindestens CHF 30 000.– 

zu betragen, und es haftet den Gesellschafts-

gläubigern im Wesentlichen das Gesellschafts-

vermögen.

Die Gesellschafterversammlung fungiert als 

oberstes Organ. Die Geschäftsführung und Ver-

tretung der Gesellschaft wird, sofern nichts an-

deres bestimmt, durch alle Gesellschafter ge-

meinsam ausgeübt. Durch die Statuten muss 

entweder den nicht geschäftsführenden Gesell-

schaftern die Befugnis der Kontrolle zugewiesen 

oder eine Revisionsstelle vorgesehen werden.

7. Verein

(Art. 246 ff. PGR)

Vereinigungen, die sich einem politischen, wirt-

schafts- oder sozialpolitischen, religiösen, wis-

senschaftlichen, künstlerischen, wohltätigen, ge-

selligen, sportlichen oder einem anderen nicht 

wirtschaftlichen Zweck (z. B. Erziehung und Bil-

dung) oder einem wirtschaftlichen Zweck wid-

men, der nicht im Betriebe eines Handels-, Fab-

rikations- oder eines anderen nach kaufmänni-

scher Art geführten Gewerbes besteht, erlangen 

die Persönlichkeit als Verein, sobald der Wille, 

als Körperschaft zu bestehen, aus den schriftli-

chen Statuten ersichtlich ist.

Betreibt der Verein für seinen Zweck ein «nach 

kaufmännischer Art geführtes Gewerbe», wo-

runter jedoch nicht der Besitz oder die Verwal-

tung von vermögensrechtlichen Anteilen an an-

deren Unternehmungen und die Verteilung von 

Erträgen an Mitglieder oder Dritte fällt, so ist er 

zur Eintragung ins Handelsregister verpfl ichtet. 

Er erlangt erst mit der Eintragung das Recht der 

Persönlichkeit.

Das Vereinsvermögen setzt sich aus den statuta-

risch vorgesehenen Beiträgen und Leistungen 

der Vereinsmitglieder zusammen, wobei für die 

Schulden des Vereins nur das Vereinsvermögen Schulden des Vereins nur das Vereinsvermögen 

haftet.

Oberstes Organ ist die Vereinsversammlung aller 

Mitglieder, während dem Vorstand die Ge-

schäftsführung, Vertretung und Zeichnung für 

den Verein obliegt.

Betreibt der Verein ein nach kaufmännischer Art 

geführtes Gewerbe, so hat eine Revisionsstelle 

jährlich die Jahresrechnung zu überprüfen.
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Als eingetragene Genossenschaften können sich zu einer Körperschaft verbundene Personen in das 

Handelsregister eintragen lassen, gleichgültig ob sie wirtschaftliche oder nichtwirtschaftliche 

Zwecke verfolgen. Die Genossenschaft kann für jeden beliebigen Zweck verwendet wer-

den. Eine geschlossene Mitgliederzahl und die Ausgabe von Wertpapieren sind 

zulässig. Das Genossenschaftsvermögen bildet sich aus den statutarisch festge-

setzten Beiträgen und Leistungen der Genossenschafter. In der Regel 

haftet nur das Genossenschaftsvermögen, es sei denn, es bestehen 

Nachschuss- oder persönliche Haftungspfl ichten.

Oberstes Organ ist die Generalversammlung der Ge-

nossenschafter. Die Geschäftsführung, Vertre-

tung und Zeichnung kann neben dem 

Vorstand auch einem Verwalter 

übertragen werden, wobei in 

jedem Falle eine Revisi-

onsstelle zu bestellen 

ist.
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8. Eingetragene Genossenschaft

(Art. 428 ff. PGR)

Als eingetragene Genossenschaft können sich zu 

einer Körperschaft verbundene Personen in das 

Handelsregister eintragen lassen, gleichgültig 

ob sie wirtschaftliche oder nichtwirtschaftliche 

Zwecke verfolgen. Die Genossenschaft kann für 

jeden beliebigen Zweck verwendet werden. Eine 

geschlossene Mitgliederzahl und die Ausgabe 

von Wertpapieren sind zulässig.

Das Genossenschaftsvermögen bildet sich aus 

den statutarisch festgesetzten Beiträgen und 

Leistungen der Genossenschafter. In der Regel 

haftet nur das Genossenschaftsvermögen, es sei 

denn, es bestehen Nachschuss- oder persönliche 

Haftungspfl ichten.

Oberstes Organ ist die Generalversammlung der 

Genossenschafter. Die Geschäftsführung, Ver-

tretung und Zeichnung kann neben dem Vor-

stand auch einem Verwalter übertragen werden, 

wobei in jedem Falle eine Revisionsstelle zu be-

stellen ist.

Nicht eingetragene («kleine») Genossenschaften 

haben rein lokale Bedeutung.

9. Personengesellschaften

(Art. 649 ff. PGR)

Die in der Praxis wichtigen Personengesellschaf-

ten sind die einfache Gesellschaft, die Kollektiv- 

und die Kommanditgesellschaft. Dies sind keine 

juristischen Personen, sondern Gesellschaften 

ohne Rechtspersönlichkeit. 

«Die in der Praxis wichtigen Personengesell-

schaften sind die einfache Gesellschaft, 

die Kollektiv- und die Kommanditgesell-

schaft. Dies sind keine juristischen 

Personen, sondern Gesellschaften ohne 

Rechtspersönlichkeit.»

Eine einfache Gesellschaft liegt vor, wenn sich 

mehrere natürliche oder juristische Personen zur 

Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes mit ge-

meinsamen Mitteln zusammenfi nden, ohne da-

bei ein nach kaufmännischer Art geführtes Ge-

werbe zu betreiben. Gesellschafter können auch 

juristische Personen sein. Die einfache Gesell-

schaft hat subsidiären Charakter, da sie immer 

dann zur Anwendung kommt, wenn keine andere 

Gesellschaftsform vorliegt. Sie entsteht formlos 

und kommt in der Praxis häufi g vor, ohne dass 

ihr Vorhandensein den Gesellschaftern bewusst 

wäre.

Wenn mehrere Personen unter gemeinsamer 

Firma ein Unternehmen zu einem bestimmten 

Zwecke in dem Sinne betreiben, dass jeder Ge-

sellschafter persönlich unbeschränkt und solida-

risch, aber nur subsidiär zum Gesellschaftsver-

mögen haftbar ist, so entsteht eine Kollektivge-

sellschaft, sobald dieselbe als solche im Register 

eingetragen ist. In Analogie zur österreichischen 

Terminologie spricht man von einer «offenen 

Handelsgesellschaft (oHG)», wenn der Zweck 

wirtschaftlicher Natur ist, ansonsten von einer 

«offenen Gesellschaft (oG)». Gesellschafter kön-

nen auch juristische Personen sein.

Eine Kommanditgesellschaft (KG) entsteht, wenn 

mehrere Personen sich unter einer gemeinsamen 

Firma zu irgendeinem Zweck mittels schriftlichen 

Vertrages in der Weise verbinden, dass wenigs-

tens ein Mitglied als Komplementär (Kommandi-

tierter) unbeschränkt, die anderen aber als Kom-

manditäre (Kommanditisten) nur bis zu einem be-

stimmten Höchstbetrag, der Kommanditsumme, 

haften und sich als Kommanditgesellschaft ins 

Handelsregister eintragen lassen.
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Mit Gesetz vom 26. Oktober 

2000 über die Abänderung des Perso-

nen- und Gesellschaftsrechtes erfolgten unter ande-

rem Änderungen in Bezug auf die Rechnungslegung, wo-

durch für die Aktiengesellschaften ergänzende Vorschriften neu 

eingeführt worden sind. Nebst den Begriffsänderungen wie, dass die bisheri-

ge «Kontrollstelle» neu nun «Revisionsstelle» heisst und «kaufmännisches Rechnungs-

wesen» nun neu «Rechnungslegung» genannt wird, gab es auch materielle Änderungen. Sol-

che erfolgten insbesondere beim Geschäftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung – bestehend aus 

Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, die eine Einheit bilden – und dem Jahresbericht zusammensetzt. Die 

gesetzlichen Vertreter von Aktiengesellschaften haben die ordnungsgemäss gebilligte Jahresrechnung und den Prü-

fungsbericht spätestens vor Ablauf des 15. Monats nach dem Bilanzstichtag beim Handelsregister einzureichen.

Gesellschaftsgrösse/

Offenlegung Klein Mittel Gross

Bilanz verkürzte Bilanz verkürzte Bilanz vollständige Bilanz

   (HR-Publizität) (HR-Publizität) (HR-Publizität)

Erfolgsrechnung nein verkürzte ER vollständige ER

    (HR-Publizität) (HR-Publizität)

Anhang verkürzter Anhang verkürzter Anhang vollständiger Anhang

   (HR Publizität) (HR Publizität) (HR Publizität)

Jahresbericht nein Hauspublizität Hauspublizität

Revisionsbericht nein ja ja

Rechnungslegungs-
vorschriften

Mit Gesetz vom 26. Oktober 2000 über die Ab-

änderung des Personen- und Gesellschaftsrech-

tes erfolgten unter anderem Änderungen in Be-

zug auf die Rechnungslegung, wodurch für die 

Aktiengesellschaften ergänzende Vorschriften 

neu eingeführt worden sind.

Nebst den Begriffsänderungen wie, dass die bis-

herige «Kontrollstelle» neu nun «Revisionsstelle» 

heisst und «kaufmännisches Rechnungswesen» 

nun neu «Rechnungslegung» genannt wird, gab 

es auch materielle Änderungen.

Solche erfolgten insbesondere beim Geschäfts-

bericht, der sich aus der Jahresrechnung – beste-

2. Grössenabhängige Erleichterungen

Für kleine und mittelgrosse Gesellschaften sind 

bei der Offenlegung Erleichterungen vorgesehen. 

Zusammengefasst ergibt sich folgendes Bild:

Kriterien Klein Mittel Gross

Bilanzsumme ≤ 6 Mio. 6 bis 24 Mio. > 24 Mio.

Nettoumsatz ≤ 12 Mio. 12 bis 48 Mio. > 48 Mio.

Ø Anzahl Arbeitnehmer ≤ 50 50 bis 250 > 250

hend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, 

die eine Einheit bilden – und dem Jahresbericht 

zusammensetzt.

Die gesetzlichen Vertreter von Aktiengesell-

schaften haben die ordnungsgemäss gebilligte 

Jahresrechnung und den Prüfungsbericht spätes-

tens vor Ablauf des 15. Monats nach dem Bilanz-

stichtag beim Handelsregister einzureichen.

Allerdings gibt es hinsichtlich des Umfanges der 

einzureichenden Unterlagen grössenabhängige 

Erleichterungen für kleine und mittelgrosse Ge-

sellschaften.

1. Grössenklassen (alle Zahlen in CHF)

Die Vorschriften für die entsprechenden Grös-

senklassen gelten, sobald zwei von drei Kriterien 

innerhalb von zwei aufeinander folgenden Ge-

schäftsjahren über- oder unterschritten werden. 

Die neuen Rechnungslegungsvorschriften sind 

erstmals auf Geschäftsjahre anzuwenden, die 

nach dem 1. Januar 2001 beginnen.

3. Gliederung der Bilanz

Hinsichtlich der Gliederung der Jahresrechnung 

hat sich ebenfalls eine Änderung ergeben und ist hat sich ebenfalls eine Änderung ergeben und ist 

die Anpassung an die EU-Richtlinien erfolgt.die Anpassung an die EU-Richtlinien erfolgt.
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